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Wir praktizieren auch das Daltonkonzept. An 4 Tagen wird es an 45 oder 90 Minuten umgesetzt.
Angekoppelt ist die entsprechende Daltonstunde an ein Modul (Fach). Die SuS arbeiten in
dieser Zeit an den Daltonaufträgen, die sie in diesen Fächern bekommen haben. Dort steht
auch immer, bis wann die Aufgben erledigt sein müssen (Zeitrahmen zB 6 Wochen). Ich als
Lehrkraft bin dan mit zB 1 oder 2 Stunden in Dalton eingesetzt und beaufsichtige/unterstütze
bei Bedarf. Die SuS entscheiden selber in welchem Raum sie in welcher Sozialform welche
Aufgaben sie bearbeiten möchten.
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